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IX. Kundmachung für das Schuljahr 1907/08.

1. Handwerkerschule.

Die Einschreibungen in die Handwerkersclmle finden am 29. und 30. September
d. J. von 8 bis 12 Uhr vormittags, die Aufnahmsprüfungen von 2 bis 4 Uhr nach¬
mittags statt.

Aufnahmsbedingungen für die I. Klasse.

1. Ein Alter von mindestens 12 Jahren.
2. Der Nachweis jener Kenntnisse, die dem 6. Jahreskurse einer beliebigen

Volksschule oder der I. Klasse Bürgerschule entsprechen. In zweifelhaften
Fällen entscheidet eine Aufnahmsprüfung.

3. Die Anstrebung eines gewerblichen Berufes.
Die Befähigung zum Eintritte in die II. Klasse wird durch die erfolgreiche Ab¬

legung einer Aufnahmsprüfung nachgewiesen. Absolventen von 3 Klassen Bürgerschule
sind von derselben befreit.

Zur Einschreibung hat sich der Aufnahmsbewerber mit seinen Eltern oder Vor¬
munde einzufinden und das letzte Schulzeugnis, sowie den Geburtsschein mitzubringen.

Die Einschreibegebühr beträgt 2 K, das Schulgeld und die Werkstättentaxe, welche
in zwei Raten zu entrichten sind, zusammen 18 K. Mittellose Schüler können von der
Zahlung des Schulgeldes und der Werkstättentaxe befreit, sowie mit Lehrbüchern und
Zeichenrequisiten beteilt werden.

Für würdige Schüler der II. und III. Klasse stehen Stipendien und Unter¬
stützungsbeträge zur Verfügung.

Die aufsteigenden Schüler haben sich spätestens am 30. September vormittags
zur Einschreibung einzufinden.

Der Unterricht beginnt am 1. Oktober nachmittags.

2. Gewerbliche Fortbildungsschule.
Die Einschreibungen an die gewerbliche Fortbildungsschule der Anstalt finden

am Sonntag den 22. September von 8 bis 12 Uhr vormittags, Montag den 23. und
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